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7.	 Satzung der St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und 
Freising

Satzung

der

St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und Freising

Präambel 

Die katholische Kirche als „Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung 
mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ (Vaticanum II LG 1) verwirk-
licht ihren von Christus erteilten Sendungsauftrag durch das Zusammenwirken 
aller Glieder der Kirche. Die Gläubigen versammeln sich zur Feier des Gottes-
dienstes, wirken als lebendiges Volk Gottes in die Gesellschaft hinein und 
machen so die Kirche in der Welt sichtbar.

Art. 1 
Name, Sitz, Rechtsform

(1)	� Die Stiftung führt den Namen 

„St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und Freising“

	 und hat ihren Sitz in München.

(2)	� Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts gemäß 
Art. 21 ff. des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. September 2008, GVBl. 2008, S. 834.

(3)	� Die Aufsicht über die Stiftung wird gemäß Art. 11 dieser Satzung von der 
für ihren Sitz zuständigen, kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde wahrge-
nommen.

Art. 2 
Stiftungszweck

(1)	� Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar kirchliche, gemein
nützige und mildtätige Zwecke gemäß can. 114 § 2 CIC 1983 sowie im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 
(§§ 51 ff.).

(2)	� Die Stiftung hat den Zweck, die Glieder der Kirche bei der Verwirklichung 
des Sendungsauftrags der Kirche zu unterstützen, die Gemeinschaft mit 
Gott und die Feier des Gottesdienstes (Liturgie) im umfassenden Sinn zu 
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fördern sowie die Begegnung von katholischen Gläubigen untereinander 
und mit Menschen anderer Bekenntnisse und Religionen sowie Religions-
losen zu ermöglichen.

(3)	� Die Stiftung erfüllt ihren Stiftungszweck durch Bereitstellung ihrer Be-
triebsmittel (Art. 3 Abs. 3) und Gebäude insbesondere an die Erzdiözese 
München und Freising, die sie ausschließlich zu den in Absatz 2 genann-
ten Zwecken verwenden darf. 

(4)	� Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

(5)	� Zum Zwecke der Erhaltung des Grundstockvermögens, insbesondere 
aber nicht abschließend im Fall von inflationsbedingten Wertminderungen, 
Schadensfällen und/oder sonstigen Wertverlusten, ist es der Stiftung unter 
Beachtung der steuerlichen Vorschriften (§§ 51 ff. AO) sowie des pflicht-
gemäßen Ermessens gestattet und geboten, aus Erträgen Rücklagen zu 
bilden.

Art. 3 
Stiftungsvermögen

(1)	� Die Stiftung hat Grundstockvermögen und Betriebsmittel (Abs. 3). Zum 
Grundstockvermögen gehören insbesondere bebaute und unbebaute 
Grundstücke und Wertpapiere. Zu den Betriebsmitteln gehören auch die 
Rücklagen.

(2)	� Über das Grundstockvermögen ist ein Inventar zu fertigen und mindes-
tens einmal jährlich zu aktualisieren. Belege über Veränderungen sind dem 
Inventar beizufügen. 

(3)	� Die Betriebsmittel bestehen aus Erträgen des Grundstockvermögens oder 
Zustiftungen bzw. Zuwendungen, die nicht in das Grundstockvermögen 
fallen. Sie sind nach den Grundsätzen einer gewissenhaften, sparsamen 
und zweckentsprechenden Verwaltung zu verwalten. 

(4)	� Die Stiftung ist berechtigt, Zustiftungen und sonstige Zuwendungen, wie 
zum Beispiel Spenden, einzuwerben und entgegenzunehmen. Sie können 
unmittelbar für die Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke verwandt wer-
den, außer der Spender oder der Zuwendungsgeber ordnet an, dass sie 
dem Grundstockvermögen hinzuzufügen sind. 

(5)	� Die Stiftung ist berechtigt, die Verwaltung unselbstständiger Stiftungen zu 
übernehmen, wenn und soweit dadurch die Erfüllung ihrer eigenen Zwe-
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cke nicht beeinträchtigt wird und für sie damit keine steuerlichen Nachtei-
le verbunden sind.

Art. 4 
Organe der Stiftung

(1)	� Die Organe der Stiftung sind:

	 a)	� der Vorsitzende des Stiftungsrates (Art. 5),

	 b)	� der Stiftungsrat (Art. 5),

	 c)	� der Vermögensanlagerat (Art . 7)

	 und

	 d)	� die Geschäftsführung (Art. 8).

(2)	� Die Mitglieder aller Stiftungsorgane sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. 
Einzelnen Mitgliedern der Stiftungsorgane kann in begründeten Fällen 
nach Maßgabe der Geschäftsordnung oder auf der Grundlage eines mit 
ihnen abzuschließenden Dienstvertrages unter Berücksichtigung der Um-
stände des Einzelfalles sowie des Vermögens der Stiftung eine angemes-
sene Vergütung für ihre Tätigkeit bezahlt werden. Erstattung angefallener 
Auslagen und eine angemessene Aufwandsentschädigung durch die Stif-
tung sind in jedem Fall zulässig. Sonstige Vermögensvorteile aus Mitteln 
der Stiftung dürfen ihnen nicht zugewendet werden.

(4)	� Die Stiftung schließt für die Mitglieder der Organe eine Haftpflichtversiche-
rung in angemessenem Umfang ab. 

(5)	� Die Mitglieder der Organe sind verpflichtet, über vertrauliche Angelegen-
heiten sowie über Betriebs- und Geschäftsverhältnisse, die ihnen als Mit-
glieder der Organe bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt 
auch nach Ausscheiden aus dem Organ.

Art. 5 
Stiftungsrat

(1)	� Der Stiftungsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Die Amtszeit beträgt fünf 
Jahre. Sie kann verlängert werden. Die Stiftung wird vom Vorsitzenden des 
Stiftungsrates gerichtlich und außergerichtlich vertreten.

(2)	� Der/Die Vorsitzende des Stiftungsrates ist der Amtschef/die Amtschefin 
des Erzbischöflichen Ordinariates München. Einfaches Mitglied des Stif-
tungsrates kraft Amtes ist außerdem der Leiter des Ressorts „Bildung“ 
des Erzbischöflichen Ordinariates. Die weiteren Mitglieder des Stiftungs-
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rates werden vom Erzbischof von München und Freising auf Vorschlag 
des Generalvikars berufen und entlassen. Mindestens zwei Stiftungsräte 
müssen über durch umfangreiche berufliche Erfahrung und/oder einschlä-
gige akademische Qualifikation ausgewiesene Fähigkeiten und Kenntnis-
se im Bereich der Vermögensanlage verfügen. 

(3)	� Der Stiftungsrat hat – unbeschadet der alleinigen Zuständigkeit des Ver-
mögensanlagerates in den in dieser Satzung genannten Fällen – insbeson-
dere folgende Aufgaben:

	� a)	� Erteilung von (Einzel-)Weisungen an die Geschäftsführung sowie 
Kontrolle der ordnungsgemäßen Verwendung des Stiftungsvermö-
gens,

	 b)	� Prüfung und Genehmigung der Jahresplanung der Stiftung,

	 c)	� Prüfung und Genehmigung des Geschäftsberichtes (Lagebericht und 
Jahresabschluss), 

	 d)	� Beschlussfassung über die Verwendung der Betriebsmittel (Jahres-
überschuss, Zustiftungen, Zuwendungen), 

	 e)	� Beauftragung der externen Revision sowie des externen Jahresab-
schlussprüfers und Entgegennahme der entsprechenden Berichte,

	 f)	� Entlastung des Geschäftsführers,

	 g)	� Erlass einer Geschäftsordnung für den Stiftungsrat und für die Ge-
schäftsführung, die auch einen Katalog zustimmungspflichtiger Ge-
schäfte sowie Regelungen zu einem sachgerechten Compliance- und 
Risk-Management erhalten muss.

(4)	� Jedes Mitglied des Stiftungsrates ist berechtigt und verpflichtet, sich über 
die Angelegenheiten der Stiftung zu informieren, Einsicht in die Stiftungs-
unterlagen zu nehmen und Auskunft von der Geschäftsführung zu verlan-
gen.

Art. 6 
Sitzungen des Stiftungsrates 

(1)	� Der Stiftungsrat kommt mindestens zweimal pro Halbjahr – das erste Mal 
innerhalb der ersten drei Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres – 
zu einer Sitzung zusammen. Er tritt zu außerordentlichen Sitzungen zu-
sammen, wenn dies mindestens zwei Mitglieder des Stiftungsrates oder 
der Geschäftsführer verlangen. Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn 
der Vorsitzende und weitere zwei Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüs-
se werden grundsätzlich mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Eine ander-
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weitige Form der Beschlussfassung, insbesondere durch Stimmabgabe in 
Schriftform, elektronischer Form oder in Textform sowie mündlich oder 
fernmündlich, ist ebenfalls zulässig, wenn sich jedes Mitglied des Stif-
tungsrates damit einverstanden erklärt. Der Anwesenheit am Sitzungsort 
ist die Teilnahme mittels Videokonferenz gleichgestellt.

(2)	� Die Geschäftsführung hat an den Sitzungen des Stiftungsrates teilzuneh-
men. Sie hat im Stiftungsrat kein Stimmrecht.

(3) 	� Über die Sitzungen des Stiftungsrates ist ein Protokoll zu führen, das vom 
Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.

(4)	� Der Generalvikar des Erzbischofs von München und Freising sowie der 
Erzbischöfliche Finanzdirektor/die Erzbischöfliche Finanzdirektorin dürfen 
an den Sitzungen und Beratungen des Stiftungsrates teilnehmen und mit-
wirken. Sie besitzen kein Stimmrecht.

Art. 7 
Vermögensanlagerat

(1) 	� Der Vermögensanlagerat besteht aus dem Stiftungsratsvorsitzenden und 
zwei Mitgliedern des Stiftungsrates, wobei Letztere über durch umfangrei-
che berufliche Erfahrung und/oder einschlägige akademische Qualifikati-
on ausgewiesene Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich der Vermögens-
anlage verfügen müssen. Diese Mitglieder des Stiftungsrates werden vom 
Erzbischof von München und Freising auf Vorschlag des Generalvikars für 
den Vermögensanlagerat gesondert berufen und entlassen. 

(2)	� Der Vermögensanlagerat übernimmt die fortlaufende Kontrolle des von 
der Geschäftsführung erstellten Anlageplanes für das Grundstockvermö-
gen und entscheidet – ggf. mit Hilfe externer Berater – nach Maßgabe 
seiner Geschäftsordnung, die auch Regelungen zu einem sachgerechten 
Compliance- und Risk-Management enthalten muss, über dessen Anpas-
sung sowie ggf. einzelne Anlageentscheidungen. Er ist nur beschlussfä-
hig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. Er fasst seine Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit. Umlaufbeschlüsse sind zulässig. Art. 6 Abs. 4 gilt ent-
sprechend.

Art. 8 
Geschäftsführung 

Die Stiftung hat bis zu zwei Geschäftsführer. Die Zahl der Geschäftsführer wird 
vom Stiftungsrat mit 3/4-Mehrheit bestimmt. Die Geschäftsführer führen unter 
Beachtung der staatlichen und kirchlichen Gesetze, dieser Satzung und der 
Geschäftsordnung eigenverantwortlich die Geschäfte der Stiftung und vollzie-
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hen die Beschlüsse des Stiftungsrates und des Vermögensanlagerates, soweit 
diese Satzung nichts anderes festlegt. Zur Vertretung der Stiftung sind sie nur 
auf der Grundlage einer entsprechenden Vollmacht des Stiftungsratsvorsitzen-
den berechtigt, die jedenfalls bei Geschäften von größerer Bedeutung nur als 
gemeinschaftliche Vollmacht erteilt werden soll. Die Geschäftsführer werden 
vom Stiftungsrat mit einfacher Mehrheit bestellt und abberufen.

Art. 9 
Jahresplan und Jahresabschluss

(1)	� Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2)	� Die Vermögens- und Wirtschaftsverwaltung ist nach den Grundsätzen der 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und nach den geltenden kirchlichen 
und staatlichen Vorschriften für Stiftungen zu führen. Die Geschäftsfüh-
rung erstellt insbesondere eine Jahresplanung, eine Buchführung und ei-
nen durch einen vom Stiftungsrat zu bestellenden Wirtschaftsprüfer zu 
prüfenden Jahresabschluss, der einen Vermögens- und Rücklagenaus-
weis enthalten muss, jeweils nach den von der Erzdiözese München und 
Freising aufgestellten und angewandten Grundsätzen. 

(3)	� Innerhalb von drei Monaten nach Ablauf eines Jahres legt die Geschäfts-
führung dem Stiftungsrat den Jahresabschluss vor. Dieser ist im Rahmen 
ordnungsgemäßer Buchführung in gleichbleibender Form abzufassen und 
muss einen Vermögens- und Rücklagenausweis enthalten. Der Prüfbericht 
zum Jahresabschluss ist dem Stiftungsrat bis spätestens zum 31.05. des 
Folgejahres vorzulegen.

(4)	� Die Jahresschlussprüfung einschließlich der Prüfung der Vermögensver-
waltung und des Inventars wird durch einen vom Stiftungsrat jährlich zu 
bestimmenden Wirtschaftsprüfer vorgenommen. Der Stiftungsrat ist be-
rechtigt, jederzeit Sonderprüfungen, auch durch Dritte, durchführen zu 
lassen.

(5)	� Der Vorsitzende des Stiftungsrates oder ein von ihm Beauftragter wird all-
jährlich öffentlich in geeigneter Form über die Höhe des von der Stiftung 
verwalteten Vermögens, die von der Stiftung aus der Verwaltung dieses 
Vermögens erzielten Erträge und die Art und Weise ihrer Verwendung, ins-
besondere über die der Erzdiözese München und Freising zweckgebun-
den zur Verfügung gestellten Mittel, berichten.
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Art. 10 
Begründung von Anstellungsverhältnissen

Die Begründung von Anstellungsverhältnissen bei der Stiftung ist nur zulässig, 
wenn anderenfalls eine ordnungsgemäße Wahrnehmung seiner Aufgaben durch 
die Mitglieder des Stiftungsrates und der Geschäftsführung nicht mehr gewähr-
leistet ist, und bedarf der Zustimmung durch den Stiftungsrat. Auf die Anstel-
lungsverhältnisse findet die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen 
kirchlicher Arbeitsverhältnisse entsprechende Anwendung. Bei der Auswahl 
von Angestellten sowie der Vergütung müssen der kirchliche Charakter der Stif-
tung und ihre Zielsetzung beachtet werden.

Art. 11 
Geltung des kirchlichen Rechts, Stiftungsaufsicht

(1)	� Die Vorschriften des kirchlichen Rechts, insbesondere des Codex luris Ca-
nonici und hierzu ergangener ergänzender Regelungen des Partikular-
rechts der Deutschen Bischofskonferenz in Bezug auf kirchliche Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts, werden durch diese Satzungen nicht berührt.

(2)	� Die Stiftung unterliegt der für ihren Sitz zuständigen Stiftungsaufsicht. Die 
Aufsicht richtet sich nach dem am Sitz der Stiftung geltenden staatlichen 
und kirchlichen Stiftungsrecht (KiStO). 

Art. 12 
Satzungsänderung 

Diese Satzung kann vom Erzbischof der Erzdiözese München und Freising ge-
ändert werden. 

Art. 13 
Aufhebung

Die Aufhebung der Stiftung kann nur durch den Erzbischof von München und 
Freising nach Maßgabe der dafür bestehenden gesetzlichen Regelungen be-
trieben werden. Im Falle der Aufhebung fällt das Stiftungsvermögen an die Erz-
diözese München und Freising, die dieses unmittelbar und ausschließlich für 
kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

Art. 14 
Genehmigung, Inkrafttreten

Die Satzung vom 10.01.2015, zuletzt geändert durch Dekret vom 19.07.2016 
mit Wirkung zum 01.08.2016, gilt mit Wirkung zum 01.01.2020 in der durch 
Dekret vom 12.12.2019 geänderten Fassung.


